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Man muss aber doch ein volles Jahr gearbeitet haben, um Anrecht auf Unterstützung zu haben.
Das Ref gilt hierbei nicht. Nur wenn man vor dem Studium eine Ausbildung gemacht und in
diesem Beruf eine Weile gearbeitet hat oder nach dem Studium irgendwie tätig war, gilt das als
anrechenbare Zeit! Ich hab den ganzen Zirkus mitgemacht inclusive fehlender KV, weil ich zu
alt für die Familienversicherung war. Irgendwo gibt es dazu einen ausführlichen Thread. Bin
jetzt zu faul, ihn zu suchen ...

1https://www.lehrerforen.de/thread/16299-keine-stelle-nach-2-examen-was-nun/?postID=138217#post138217
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